
 

 

Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung 
Unterrubrik: Aufforderung nach mehreren Artikeln HRegV 
Publikationsdatum: SHAB 14.01.2021 
Meldungsnummer: BH05-0000003984 
 

Publizierende Stelle 
Handelsregisteramt des Kantons Basel Stadt, Spiegelgasse 12, 4001 Basel

Aufforderung nach Art. 939 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 
152 f. HRegV, Secret Service Switzerland GmbH

Betroffene Organisation:  
Secret Service Switzerland GmbH 
CHE-374.386.604 
c/o: Veysel Ozan 
Güterstr. 165 
4053 Basel 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Die Rechtseinheit ist an ihrem im Handelsregister eingetragenen Rechtsdomizil nicht 
mehr erreichbar, womit sie kein im Handelsregister eingetragenes funktionsfähiges 
Rechtsdomizil mehr hat, was ein Mangel in ihrer gesetzlich als zwingend 
vorgeschriebenen Organisation darstellt (Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 1 Ziff. 5 OR). Die 
Rechtseinheit wird daher aufgefordert, innert 21 Tagen ihr allfällig neues Rechtsdomizil 
zur Eintragung im Handelsregister anzumelden oder zu bestätigen, dass das aktuell im 
Handelsregister eingetragene Rechtsdomizil noch oder wieder gültig ist und die 
rechtlichen Anforderungen an ein Rechtsdomizil nunmehr erfüllt. Andernfalls wird die 
Angelegenheit dem Gericht zur Ergreifung der erforderlichen Massnahmen zur 
Mängelbeseitigung überwiesen (Art. 939 Abs. 2 OR). Die Verletzung einer gesetzlichen 
Anmeldepflicht ist strafbewehrt mit Busse bis CHF 5000 (Art. 940 OR). 

Frist: 21 Tage 
Ablauf der Frist: 04.02.2021 

Kontaktstelle:  
Handelsregisteramt des Kantons Basel Stadt, 
Spiegelgasse 12,  
4001 Basel
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